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aunfit. fdtjtoeta- Çanbtv,.•Bcttnng („Metflerblatf") Sir. 18

SarfteHung gebraut, bafj bet Sefdfjauer irtfiruîtioeri
9tut>en oorn SefucE)e bet luêfteEung geroinnen mufj.
Unb ba§ ©anze ift etn ungemein fchmelchelhafte§ 3eug=
ni§ für ben ernftijaften unb emftgen betrieb be§ @e=

roerbeê im ßimmattal. ©anz befonberS betätigte fich

lltftetten fefjr intenfio unb norteiltjaft an bem Unter»
nehmen, auch oerfchtebene gixmen in 3ürich hot»«" au§=

gefietlt. Sie lu§fteEung roirb beredhtigterroetfe gut be»

fuc^t, fie ift eine anfctjautic^e SarfteEung grofjen unb
glüctlict) arbeitenben ©eroetbêfleifjeéi auf ben oerfdhteben»
ften Sebarf§gebleten.

|>oIzp«tfe i« Sofinge*. Sei einer biefer Sage ftatt»
gefunbenen großen ^oljftetgerung löfte bie Drtêbûrger»

' gemeinbe burcf)fcf)nittlict) 40 % mehr al§ ben ©chatjungg»
roert. Qm Qahre 1922 rourben au§ ben 3"finger SJal»
bungen total 12,488 m® £>olj genügt. Sie Kaffarech»

nung ergibt fär bie oerfauften 11,454 m® eine ©Innahme
oon gr. 507,734. 3m Sergletdl) jum Sorjahr ift ein
Siüdffdhlag oon gr. 26 bi§ 29 per m® eingetreten. Sa§
©perrholz ift gar nidhf oerîauft roorben. Sie Sürth»
fdfjnittêerlôfe (©tammholz, Klafterholz unb SßeEen) be»

tragen pro geftmeter : ^auptnu^ung $r. 36.22, 3roifct)en»
nuhung gr. 25.40. Ser ©etbroert einer ganzen Särger»
holjgabe (je brei ©ter -Jlabel» unb Suchenholz, foroie
100 SffieEen) bezifferte fuh auf ffr. 268. Ser ©efamt»
roert beê Sürgernuhen§ erreichte bie hohe ©umrne oon
runb hunberttaufenb granten. Qn ben legten jehn fahren
rourben in ben 3ofinger Sßalbungen folgenbe Steinerträge
pro £>ettare erzielt : 1912 ffr. 13L80; 1913: ffr. 136.19;
1914: ffr. 138.21; 19l5: ffr. 134.18; 1916: 163.99;
1917: gr. 272.20; 1918: gr. 283.15; 1919: 351.67;
1920: ffr. 312.64; 1921: ffr. 254.40; 1922: 155.68.
Sen häuften ©tanb hotte bie 3ofinger fforftoerroaltung
mit ihrem fforftnu^en 1919 erreicht, Qnzroifdhen ergab
fith ein. Stücfgang oon mehr als ber £>älfte.

UmÄitle««.
f Saumeifter Salenti* Ko<h»?Ç8rfier tu SamiuS

(©raubüuben) ftarb im liter oon 83 fahren. @r roar
ein tüchtiger f>anbroerf§mann, ber im Dberengabin unb
in Saoo§, roo er in früheren fahren feinen Seruf au§
übte, ba§ Sertrauen fetner luftraggeber geroann.

t <S(^loffcrmciftcr Reinritt) ffätber i* Siel ftarb
am 25. Quli im liter oon 61 fahren.

f äRalermeifter ^einrith gmgentobler in Imliïon
(Shurgau) ftarb nach langer Kranfheit am 29. Quit im
liter oon 50 fahren.

f ©thrclnermeifter ©Dmunö SDieier in Stieben bei
Sahen ftarb am 31. $uli im Itter oon 64 fahren.

Sie SerhSUniffe im ©angeroerbe ber ©tobt 3üti<h-
Sie auf Seranlaffung bes Schweizer. Saumeifteroer»
banbel, ber ©efeltfchaft ©djroeiz. Sauunternehmer unb
ber Saugeroerbegruppe be§ ®eroerbeoerbanbe§ am ffrei»
tag ben 20. (fuli auf 3w»uerleuten ftattgefunbene Ser»
fammlung ber Sau»f>anbroerfer ber ©tabt
3ürici), fafjte nach Inhören eine§ orientierenben 9te»

ferateê oon Sr. ©agianut, Sräftbent be§ Schweiz. Sau»
meifteroerbanbeë unb nadh geroalteter Stétuffion ein»

ftimmig folgenbe Stefolution:
„Sitte oon weit über 100 Saul)anbrDertein ber ©tabt Zütid)

befudjte Serfammlung befafete ftcb mit ben Serbältniffen im Sau»
geroerbe. Sie fteHte feft, bafj bie gegenwärtige Sntroicflung ber
Sautätigfeit eine feljr ertifte Situation gefdjaffen bat, roeldje in
ibren ffolgen ju einer Stataftropbe für baS jürcberifcbe Sauge»
roerbe führen tann, roenn bie oorbanbenen tOîifîftcinbe nicht befei»
tigt werben. Ibgefeben baoon, baf? bie Übetnabmgpretfe burd)

bie bebörbliche Sergebunggprapig unb in§befonbere bnrch bie Steig»
brücfereien oon Seiten ttieler Saugenoffenfcbaften ttielfacb bie

Fluglagen für Söbne, SHaterialien unb bie allgemeinen llntoften
nicht tnebr becten, werben bie Saubanbroerter noch o eraniaht,
2itel ober gppotbeten im lebten lange an 3ablung§ftatt ju über»
nehmen ober ba3 leftgutbaben auf längere 3eit jinëlog flehen ju
laffen. ®amit roirb ba§ ganje liftîo ber gtnanjierung be§ SEBotj»

nungëbaueë auf bag Saugeroerbe abgemüht, welches burch eine

langbauetnbe Sri fig bereits qt fdirondfit, biefe neuen Saften nicht
ertragen lann; feine roirtfchaftliche Zerrüttung roirb auch für bie

SHgemeinbeit eine fchroere ©efabr bebeutett. ®ie Serfammlung
erachtet baber als bringliche lotroenbigteit :

1. ®afi ber Stabtrat §ppotbe£en auS öffentlichen SKitteln nur
folchen Saugenoffenfchaften ober ißrioaten gewährt, roelcbe ihre
Saubanbroerter oollftänbig in bar auSgablen. ®ie ftaatlicEje Unter»
ftütsung foil nur ben tedjttifch unb financed bis tn alle wichtigen
Sinjelbeiten norbereiteten unb auf normaler ©runblage aufge»
bauten Srojettcn gewährt werben.

2. ®ah bie Saubanbroerter ftch nur um folche Arbeiten be=

roerben, beren Segablung ben oorftebenben Slnforberungen ent»

fprecben unb auf jeben ffaU rechtzeitig ihr Saubanbroerterpfanb»
recht anmelben.

®ie Serfammlung nahm Kenntnis com lefultate ber bis»

berigen Sefprechungen mit bem Stabtrat unb gibt ber ®e!egation
SoHmacht unb Suftrag jur SBeiterfübrung biefer Serbanblungen.
Sie brüät ben bringenden SBunfd) auS, bah bie berechtigten Se»

gebren beS SaugeroerbeS balbmöglichft erfüllt roerben."

©tn Ippeß an Irbcttgcbcr! ©rfreulidherroeife gibt
e§ immer nodh recht otele Irbeitgeber, betten e§ fdhroer

fäEt, bei etntretenbem flauem @efchäft§gang Ingeftellte
unb Irbeiter furjerhanb ju entlaffen unb ber 2tot ber

Irbeitêlofigfeit preiszugeben. In ba§ in folchen fällen
fidh funbgebenbe ©efühl ber 3Jïenfd^lidE)Eeit unb Serant»

roortung mödhten roir jugunften einer ohnehin benachtei»

ligten, oielen äufjeren uttb inneren fftöten ausgefegten
©ruppe oon Irbeitnehmern appellieren. hunbelt fich

um bie ©dhroerhörigen, beren ©jiftenj burdh,einen
mehr ober roeniger großen ©ehörausfaü fich oft recht

fchroierig unb forgenooH geftaltet.
Sie ©^roethörigen flehen in ber Siegel ben ®ut»

hörenben an QnteUigenj unb ®efd^icflidhteit in ïeiner
SJeife nach; infolge iljreê ©ebrechenê, ba§ roenig 1b».

lenfung julä^t, finb fie gewöhnlich fogar befonber§ fleißig,
geroiffenhaft unb tüchtig tn ihrem gadhe. Soch erforbert
ber münblidhe Serfehr mit ©dhroerhörigen einen geroiffen
9Jlehr»lufroanb an SEÉûhe unb perfönlicher tRüdEfichtnahme,
ben fidh leiber gar otele Seute oerbrie^en laffen. 5Roch

ift e§ oiel ju roenig al§ eine fojgale fßflidht erfannt
roorben, ben ©chroerhörigen nadh SRögli^feit entgegen»

jufommen
In alle Irbeitgeber : gubriîteiter, ©efchäftsleute, @e»

roerbetreibenbe, tn beren Sienften Schwerhörige flehen,

möchten roir bie bringenbe Sitte richten, bei ©ntlaffungen
nicht mit ben Schwerhörigen zu beginnen, fonbern oieb

mehr biefe fo lange al§ irgenb möglich zu befdhäftigen.
Senn für ben Schwerhörigen ift e§ ganz befonberS
fchroierig, roteberum Irbeit zu finben! Ser neue Irbeit»
geber tennt feine SüdhtigEeit nidht, er benft nur an bie

Unbequemlichkeiten be§ Serïehr§ mit einer neuen fdhroer»

hörigen lrbeit§lraft unb — zieh* einen guthörenben Se»

roerber oor! StBte oiel bittere ©nttäufchung fpricf)t aus

ben Seridhten fdhroerhöriger Irbeitslofer, unter benen

fidh oft fehr tüd^tige Kräfte befinben!
2Bir bitten baher nochmals alte beteiligten Kreife, i^t

foziateâ ©eroiffen in ganz befonberer SBeife zugunfte«
ber ©dhroerhörigen fprechen zu laffen unb ihnen im @r»

©rroerbsleben nach SJlöglidhfeit bie 2Bege zu ebnen!
$aü§ ein fdhroerhöriger lrbeit§lofer fidh un Such

roenbet, fo oerfdhafft ihm roenn irgenb tunlich Irbeit
unb Serbienft! ®ar mancher Schwerhörige roirb feinen

Irbeitgebern bie tieinen SJlühen be§ münblidhen Serfeh^
mit oerboppeltem f^tei^e lohnen!

Ser „Sunb ©dhroeiz. ©chroerhörigen»Sereine"
(S. ©. ©. S.)

3entralfetretariat, SRünfterhof 12, 3üri<h-
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Darstellung gebracht, daß der Beschauer instruktiven
Nutzen vom Besuche der Ausstellung gewinnen muß.
Und das Ganze ist ein ungemein schmeichelhaftes Zeug-
nis für den ernsthaften und emsigen Betrieb des Ge-
werbes im Limmattal. Ganz besonders betätigte sich

Altstetten sehr intensiv und vorteilhaft an dem Unter-
nehmen, auch verschiedene Firmen in Zürich haben aus-
gestellt. Die Ausstellung wird berechtigterweise gut be-

sucht, sie ist eine anschauliche Darstellung großen und
glücklich arbeitenden Gewerbsfleißes auf den verschieden-
sten Bedarfsgebteten.

Holz-Marktberichte»
Holzpreise in Zofingen. Bei einer dieser Tage statt-

gefundenen großen Holzsteigerung löste die Ortsbürger-
gemeinde durchschnittlich 40 °/o mehr als den Schatzungs-
wert. Im Jahre 1922 wurden aus den Zofinger Wal-
düngen total 12,488 Holz genutzt. Die Kassarech-

nung ergibt für die verkauften 11,454 eine Einnahme
von Fr. 507,734. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein
Rückschlag von Fr. 26 bis 29 per eingetreten. Das
Sperrholz ist gar nicht verkauft worden. Die Durch-
schnittserlöse (Stammholz, Klasterholz und Wellen) be-

.tragen pro Festmeter: Hauptnutzung Fr. 36.22, Zwischen-
Nutzung Fr. 25.40. Der Geldwert einer ganzen Bürger-
Holzgabe (je drei Ster Nadel- und Buchenholz, sowie
100 Wellen) bezifferte sich aus Fr. 268. Der Gesamt-
wert des Bürgernutzens erreichte die hohe Summe von
rund hunderttausend Franken. In den letzten zehn Jahren
wurden in den Zofinger Waldungen folgende Reinerträge
pro Hektare erzielt: 1912 Fr. 131.80; 1913: Fr. 136.19;
1914: Fr. 138.21; 19l5: Fr. 134.18; 1916: 163.99;
1917: Fr. 272.20; 1918: Fr. 283.15; 1919: 351.67;
1920: Fr. 312.64; 1921: Fr. 254.40; 1922: 155.68.
Den höchsten Stand hatte die Zofinger Forstverwaltung
mit ihrem Forstnutzen 1919 erreicht. Inzwischen ergab
sich ein. Rückgang von mehr als der Hälfte.

pettchltOe««.
5 Baumeister Valeutw Koch-Färber i» Tamius

(Graubünden) starb im Alter von 83 Jahren. Er war
ein tüchtiger Handwerksmann, der im Oberengadin und
in Davos, wo er in früheren Jahren seinen Beruf aus
übte, das Vertrauen seiner Auftraggeber gewann.

P Schlossermeister Heinrich Färber in Biet starb
am 25. Juli im Alter von 61 Jahren.

-j- Malermeister Heinrich Hugentobler in Amlikon
(Thurgau) starb nach langer Krankheit am 29. Juli im
Alter von 50 Jahren.

î Schreinermeister Edmund Meier in Rieden bei
Baden starb am 31. Juli im Alter von 64 Jahren.

Die Verhältnisse im Baugewerbe der Stadt Zürich.
Die auf Veranlassung des Schweizer. Baumeisterver-
bandes, der Gesellschaft Schweiz. Bauunternehmer und
der Baugewerbegruppe des Gewerbeoerbandes am Frei-
lag den 20. Juli auf Zimmerleuten stattgefundene Ver-
sammlung der Bau-Handwerker der Stadt
Zürich, faßte nach Anhören eines orientierenden Re-
ferates von Dr. Cagianut, Präsident des Schweiz. Bau-
meisterverbandes und nach gewalteter Diskussion ein-
stimmig folgende Resolution:

„Eine von weit über 1V0 Bauhandwerkenl der Stadt Zürich
besuchte Versammlung befaßte sich mit den Verhältnissen im Bau-
gewerbe. Sie stellte fest, daß die gegenwärtige Entwicklung der
Bautätigkeit eine sehr ernste Situation geschaffen hat, welche in
ihren Folgen zu einer Katastrophe für das zürcherische Bauge-
werbe führen kann, wenn die vorhandenen Mißstände nicht besei-
tigt werden. Abgesehen davon, daß die Übernahmspreise durch

die behördliche Vergebungspraxis und insbesondere durch die Preis-
drückereien von Seiten vieler Baugenossenschaften vielfach die

Auslagen für Löhne, Materialien und die allgemeinen Unkosten
nicht mehr decken, werden die Bauhandwerker noch veranlaßt,
Titel oder Hypotheken im letzten Range an Zahlungsstatt zu über-
nehmen oder das Reftguthaben auf längere Zeit zinslos stehen zu
lassen. Damit wird das ganze Risiko der Finanzierung des Woh-
nungsbaues auf das Baugewerbe abgewälzt, welches durch eine

langdauernde Krisis bereits geschwächt, diese neuen Lasten nicht
ertragen kann; seine wirtschaftliche Zerrüttung wird auch für die

Allgemeinheit eine schwere Gefahr bedeuten. Die Versammlung
erachtet daher als dringliche Notwendigkeit:

1. Daß der Stadtrat Hypotheken aus öffentlichen Mitteln nur
solchen Baugenossenschaften oder Privaten gewährt, welche ihre
Bauhandwerker vollständig in bar auszahlen. Die staatliche Unter-
stützung soll nur den technisch und finanziell bis in alle wichtigen
Einzelheiten vorbereiteten und auf normaler Grundlage aufge-
bauten Projekten gewährt werden.

2. Daß die Bauhandwerker sich nur um solche Arbeiten be-

werben, deren Bezahlung den vorstehenden Anforderungen ent-
sprechen und auf jeden Fall rechtzeitig ihr Bauhandwerkerpfand-
recht anmelden.

Die Versammlung nahm Kenntnis vom Resultate der bis-
herigen Besprechungen mit dem Stadtrat und gibt der Delegation
Vollmacht und Auftrag zur Weiterführung dieser Verhandlungen.
Sie drückt den dringenden Wunsch aus, daß die berechtigten Be-
gehren des Baugewerbes baldmöglichst erfüllt werden."

Ein Appell an Arbeitgeber! Erfreulicherweise gibt
es immer noch recht viele Arbeitgeber, denen es schwer

fällt, bei eintretendem flauem Geschäftsgang Angestellte
und Arbeiter kurzerhand zu entlassen und der Not der

Arbeitslosigkeit preiszugeben. An das in solchen Fällen
sich kundgebende Gefühl der Menschlichkeit und Verant-
wortung möchten wir zugunsten einer ohnehin benachtei-

ligten, vielen äußeren und inneren Nöten ausgesetzten

Gruppe von Arbeitnehmern appellieren. Es handelt sich

um die Schwerhörigen, deren Existenz durch, einen

mehr oder weniger großen Gehörausfall sich oft recht

schwierig und sorgenvoll gestaltet.
Die Schwerhörigen stehen in der Regel den Gut-

hörenden an Intelligenz und Geschicklichkeit in keiner

Weise nach; infolge ihres Gebrechens, das wenig Ab-,

lenkung zuläßt, sind sie gewöhnlich sogar besonders fleißig,
gewissenhaft und tüchtig in ihrem Fache. Doch erfordert
der mündliche Verkehr mit Schwerhörigen einen gewissen

Mehr-Aufwand an Mühe und persönlicher Rücksichtnahme,
den sich leider gar viele Leute verdrießen lassen. Noch

ist es viel zu wenig als eine soziale Pflicht erkannt

worden, den Schwerhörigen nach Möglichkeit entgegen-
zukommen!

An alle Arbeitgeber: Fabrikleiter, Geschäftsleute, Ge-

werbetreibende, in deren Diensten Schwerhörige stehen,

möchten wir die dringende Bitte richten, bei Entlassungen
nicht mit den Schwerhörigen zu beginnen, sondern viel-

mehr diese so lange als irgend möglich zu beschäftigen.
Denn für den Schwerhörigen ist es ganz besonders
schwierig, wiederum Arbeit zu finden! Der neue Arbeit-
geber kennt seine Tüchtigkeit nicht, er denkt nur an die

Unbequemlichkeiten des Verkehrs mit einer neuen schwer-

hörigen Arbeitskraft und — zieht einen guthörenden Be-

werber vor! Wie viel bittere Enttäuschung spricht aus

den Berichten schwerhöriger Arbeitsloser, unter denen

sich oft sehr tüchtige Kräfte befinden!
Wir bitten daher nochmals alle beteiligten Kreise, ihr

soziales Gewissen in ganz besonderer Weise zugunsten
der Schwerhörigen sprechen zu lassen und ihnen im Er-
Erwerbsleben nach Möglichkeit die Wege zu ebnen!

Falls ein schwerhöriger Arbeitsloser sich an Euch

wendet, so verschafft ihm wenn irgend tunlich Arbeit
und Verdienst! Gar mancher Schwerhörige wird seinen

Arbeitgebern die kleinen Mühen des mündlichen Verkehrs
mit verdoppeltem Fleiße lohnen!

Der „Bund Schweiz. Schwerhörigen-Vereine"
(B. S. S. V.)

Zentralsekretariat, Münsterhof 12, Zürich.
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